
Verwaltungsausschuss

Der Verwaltungsausschuss ist ein beschließender Ausschuss nach § 39 Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg. § 4 Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils regelt die 
Zusammensetzung des Verwaltungsausschusses. Er besteht aus dem Bürgermeister als 
Vorsitzenden und 9 weiteren Mitgliedern des Gemeinderates.

Ausschuss für Technik und Umwelt

Der Ausschuss für Technik und Umwelt ist ein beschließender Ausschuss nach § 39 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg. § 4 Hauptsatzung der Gemeinde Reichenbach an 
der Fils regelt die Zusammensetzung des Ausschusses für Technik und Umwelt. Er besteht 
aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 9 weiteren Mitgliedern des Gemeinderates.

Umlegungsausschuss

Aufgrund von § 46 Abs. 2 Baugesetzbuch hat das Land Baden-Württemberg durch 
Rechtsverordnung bestimmt, dass von den Gemeinden Umlegungsausschüsse mit 
selbständigen Entscheidungsbefugnissen für die Durchführung der Umlegung gebildet 
werden können.

In einem Urteil hat der BGH festgestellt, dass es sich beim Umlegungsausschuss um ein 
organisatorisch weitgehend verselbständigtes Organ der Gemeinde handelt, das hinsichtlich 
seiner Tätigkeit vom Gemeinderat und der Verwaltung unabhängig sei. 

Wirtschaftsausschuss

Im Jahr 1997 wurde resultierend aus dem Gutachten „ Wirtschaftsstandort Reichenbach“ der 
Wirtschaftsausschuss als beratendes Ausschuss gebildet. Der Wirtschaftsausschuss besteht 
aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 8 weiteren Mitgliedern.
Der Wirtschaftsausschuss hat folgende Aufgaben:
 Beratung und Unterstützung der Verwaltung in der allgemeinen Wirtschaftsförderung
 Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft, der Wirtschaftsförderung dienlichen 

Einrichtungen, mit Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen.
 Beratung und Unterstützung der Verwaltung in speziellen Vorhaben der 

Wirtschaftsförderung.

Partnerschaftskomitee

Im Jahr 2001 wurde das Partnerschaftskomitee neu strukturiert. Das Partnerschaftskomitee 
besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem, 4 weiteren Mitgliedern des 
Gemeinderates und dem erweiterten Kreis.

Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Reichenbach an der Fils

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Reichenbach an der Fils 
besteht nach § 4 Abs. 2 der Verbandssatzung aus den Bürgermeistern der 
Mitgliedsgemeinden und zwanzig weiteren Vertretern, von denen fünf auf die Gemeinde 
Baltmannsweiler, vier auf die Gemeinde Hochdorf, zwei auf die Gemeinde Lichtenwald und 
neun auf die Gemeinde Reichenbach an der Fils entfallen. Die weiteren Vertreter einer jeden 



Mitgliedsgemeinde werden nach jeder regelmäßigen Wahl der Gemeinderäte von dem 
neugebildeten Gemeinderat aus seiner Mitte gewählt. Scheidet ein weiterer Vertreter 
vorzeitig aus dem Gemeinderat oder der Verbandsversammlung aus, wird für den Rest der 
Amtszeit ein neuer weiterer Vertreter gewählt.

Für jeden weiteren Vertreter ist nach § 4 Abs. 3 der Verbandssatzung ein Stellvertreter zu 
bestellen, der diesen im Verhinderungsfall vertritt (persönlicher Stellvertreter). Ist auch der 
persönliche Stellvertreter verhindert, so tritt an seine Stelle der nächste nicht verhinderte und 
nicht bereits als Verhinderungsstellvertreter in Anspruch genommene Stellvertreter der 
Mitgliedsgemeinde (Stellvertreter nach Reihenfolge).

Abwasserverband Kläranlage Reichenbach an der Fils

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kläranlage besteht aus acht Mitgliedern. 
Davon werden vier Mitglieder von der Gemeinde Reichenbach an der Fils entsandt. Der 
Bürgermeister von Reichenbach an der Fils ist kraft Satzung Mitglied der 
Verbandsversammlung, die weiteren drei Mitglieder von Reichenbach an der Fils werden aus 
Reihen des Gremiums gewählt.

Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf

Der Zweckverband Bauhof Reichenbach – Hochdorf wurde zum 1. Januar 2004 gegründet 
und besteht aus 10 Mitgliedern.
Dies sind: Bürgermeister aus Reichenbach an der Fils und Bürgermeister aus Hochdorf und 
für beide Gemeinden jeweils vier weitere Vertreter. 
Die weiteren Vertreter werden aus den Reihen der jeweiligen Gemeinderäte gewählt.
Der Verbandsvorsitzende uns sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus 
ihrer Mitte gewählt. Verbandsvorsitzender, sowie sein Stellvertreter sind die Bürgermeister 
der Gemeinden, die dem Zweckverband angehören. Ihre Wahl ist nach jeder Neuwahl der 
Verbandsversammlung vorzunehmen.

Zweckverband Landeswasserversorgung

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils ist Mitglied des Zweckverbandes 
Landeswasserversorgung. 
Nach § 7 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Landeswasserversorgung besteht die 
Verbandsversammlung u. a. aus zwei Vertretern eines jeden Verbandsmitglieds der Gruppe 
III. Die Gemeinde Reichenbach an der Fils gehört dieser Gruppe an. 
Der Bürgermeister ist Kraft Amtes Vertreter der Wasserversorgungsunternehmen. Im Falle 
seiner Verhinderung tritt an seine Stelle sein allgemeiner Stellvertreter oder ein beauftragter 
Bediensteter des Verbandsmitglieds.
Der weitere Vertreter in der Verbandsversammlung und sein Stellvertreter wird von der 
Gemeinde widerruflich bestellt.

Diakonieverband Untere Fils

Nach § 1 der Satzung für den Diakonieverband Untere Fils ist die Gemeinde Reichenbach 
an der Fils Angehörige der Mitarbeitenden Rechtsträger und dort mit einem Sitz vertreten. 
Der Bürgermeister nimmt diese Aufgabe als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde wahr.



Friedhofskommission

Im Jahr 2003 wurde eine Friedhofskommission entsprechend beim Neubau der 
Aussegnungshalle gebildet, die dem Gemeinderat und die Verwaltung in allen 
Friedhofsangelegenheiten berät.
Die Friedhofskommission setzt sich wie folgt zusammen:
 je 1 Mitglied einer Gemeinderats-Fraktion
 Friedhofsplaner
 je 1 Bediensteter vom Ortsbauamt, Kämmerei
 je 1 Vertreter der ev. Gesamtkirchengemeinde und der katholischen Kirchengemeinde
 je 1 Vertreter der Gärtnerei Clauss und Meier
 Steinmetz Kahl

Arbeitsgruppe „Freiflächenplanung Ortsmitte“

Am 20.06.2006 wurde die Arbeitsgruppe „Freiflächenplanung Ortsmitte“ gegründet.
Die Arbeitsgruppe setzt sich wie folgt zusammen:
 je einem Vertreter der Fraktionen
 Planer aus Architekturbüro(s)
 Herr Fischer vom Büro Fischer + Partner
 ein Vertreter der WIR-Gruppe

Energiebeirat

Der Gemeinderat hat am 24.07.2012 in öffentlicher Sitzung die Bildung eines Energiebeirats 
beschlossen.
Der Energiebeirat setzt sich wie folgt zusammen:
 Vertreter der EnBW
 Bürgermeister
 je einem Vertreter der Fraktionen
 Kämmerer – beratend
 Ortsbaumeister – beratend

Aufgaben: 
 Gemeinsame Weiterentwicklung und Erhalt moderner Verteilungsanlagen in der 

Gemeinde vorantreiben,
 Austausch von aktuellen Informationen um die Energieversorgung.

Arbeitskreis Kindergartenangelegenheiten

Am 25.06.2013 wurde der Arbeitskreis Kindergartenangelegenheiten gegründet. Der 
Arbeitskreis setzt sich wie folgt zusammen:
 Bürgermeister
 je 1 Vertreter der Fraktionen
 je 1 Vertreter der Kindergartenträger
 2 Elternvertreter

Aufgaben:
 Weiterentwicklung der Kindergartenarbeit



Schulausschuss – beratender Ausschuss
Am 28.06.2016 wurde der Schulausschuss gegründet.
Der Schulausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
 Von jeder Fraktion ein Vertreter
 Verwaltung
 Gesamtelternbeiräte der Realschule und Lützelbachschule
 Schulleitungen der Realschule und Lützelbachschule.

Bauausschusses für den Bau einer Sporthalle mit Mensa auf dem Schul- und 
Sportcampus

Die Mitglieder des Bauausschusses haben die Aufgabe
den Planungsprozess als Vorbereitung zur Beschlussfassung im Gemeinderat begleiten
an der geplanten Besichtigungsfahrt, bei der Sporthallen und evtl. auch Mensen angeschaut 
werden, teilnehmen.

Der Bauausschuss ist ein „sonstiges Gremium“, das der Gemeinderat analog nach 
§ 41 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (beratender Ausschuss) bilden und besetzen 
kann.

Die Mitglieder des Bauausschusses entscheiden gemeinsam, welche Auffassung dem 
Gremium als Empfehlung zur weiteren Beschlussfassung vorgetragen werden soll. Die 
eingehende Vorberatung soll die Beschlussfassung im Gemeinderat erleichtern, 
beziehungsweise beschleunigen, aber auch vor übereilten öffentlichen Diskussionen und 
Beschlüssen schützen.


